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Problembeschreibung 
der praktischen Ausbildung in der berufsbegleitenden/Teilzeit-Ausbildung Altenpflege   

Berufsbegleitende Auszubildende in der Altenpflege werden nach den gleichen  gesetzlichen Regelungen wie Auszubildende in der Vollzeitausbildung ausgebildet:

1. (bundeseinheitliches) Altenpflegegesetz – AltPflG vom 17.11.2000 in der aktuellen Fassung;  
2. (bundeseinheitliche) Altenpflege-Ausbildungs- und Prüfungsverordnung – AltPflAPrV vom 26. 11.2002; ferner
3. (landesrechtlich, Berlin) Ausbildungs- und Prüfungsordnung für die Berufsfachschule für Altenpflege – APO-OBF Altenpflege vom 11.03.2004
 
Da durchschnittlich 12 Wochenstunden theoretische Ausbildung in einer Berufsfachschule für Altenpflege zu absolvieren sind, können diese Auszubildenden in ihrer Tätigkeit als Pflegehelfer/innen maximal einen Arbeitsvertrag von 30 Wochen-arbeitsstunden erfüllen. Der Arbeitgeber der Pflegehelfer/innen ist hier zugleich der Träger der praktischen Ausbildung mit allen daraus resultierenden gesetzlichen Pflichten (vgl. insbes. AltPflG §15; AltPflAPrV §1). 

Folgende Probleme entstehen daraus:
· Zum einen müssen die Auszubildenden in ihrer Wochenarbeitszeit die Tätigkeiten erfüllen, die zu ihren Aufgabenbereich laut Arbeitsvertrag gehören; zum anderen müssen sie in dieser Zeit praktische Ausbildung erfahren. Das bedeutet, sie müssen in neue Aufgaben, entsprechend der Ausbildung zu Fachkraft eingearbeitet werden und dürfen nicht nur weiterhin Aufgaben einer pflegerischen Hilfskraft erfüllen (vgl. AltPflG §3, §15; AltPflAPrV §1)

· Analog zu dem Vorschlag zur Praxisanleitung für den LPA müssten berufs-begleitende Auszubildende auch 1,5 Anleitungsstunden pro Woche für ihre praktische Ausbildung erhalten. Ausbildung kann und darf nicht in der Freizeit durchgeführt werden, da die berufsbegleitenden Auszubildenden dann mindestens 43,5 Wochenarbeitsstunden haben würden –  mit zusätzlicher Unterrichtsvor-/nach-bereitung.

· Während der praktischen Ausbildung müssen die Auszubildenden praktische Leistungsnachweise erfüllen. Jährlich erhalten sie zwei Praxisbesuche durch die Berufsfachschule für Altenpflege, die von der Praxiseinrichtung mitgestaltet werden müssen (vgl. AltPflAPrV §2; APO-OBF Altenpflege §4). Der Umfang dieser gesetzlich vorgeschriebenen Praxisbegleitung durch die Berufsfachschule für Altenpflege beträgt in der Regel 2 – 6 Lehrer(Unterrichts-)stunden.

· Ein weiteres Problem ergibt sich dadurch, dass die Auszubildenden laut Ausbildungs- und Prüfungsordnung ein Versuspraktikum von bis zu 500 Stunden durchlaufen müssen (vgl. AltPflG §4 Abs3; Vorgabe SenBJW Berlin v. 18.01.2008). Das bedeutet, dass die berufsbegleitenden Auszubildenden in einem anderen Pflegebereich arbeiten müssen, als in dem, in dem sie als pflegerische Hilfskraft arbeiten (Auszubildende, die in einem ambulanten Pflegebereich eingesetzt sind müssen in einem stationären Pflegebereich eingesetzt werden und umgekehrt). Aktuell wird dieser Einsatz zum Teil von den berufsbegleitenden Auszubildenden in ihrem Urlaub durchgeführt. Dieses ist nicht zulässig, da der Urlaub der Wiederherstellung der Arbeitskraft dient. (vgl. Bundesurlaubsgesetz) 

· Wünschenswert wäre auch, dass die berufsbegleitenden Auszubildenden – wie die Auszu-bildenden in der Vollzeitform -  einen Einsatz im Krankenhaus zur Vertiefung ihrer behandlungs-pflegerischen Kompetenzen absolvieren könnten (200 Std.).

· Des Weiteren muss gewährleistet sein, dass die berufsbegleitenden Auszubildenden am schulischen Unterricht und an den Abschlussprüfungen teilnehmen können (Freistellung vom Dienst an den Prüfungstagen).

Anmerkung: (Nach-)Qualifizierung von geeigneten Pflegehelfern/innen zu Pflegefachkräften ist eine wichtige Mitarbeiterförderung und eine betriebliche Investition in die Zukunft!


